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Antrag 

der Abgeordneten Prof. Dr. Peter Paul Gantzer,  
Dr. Paul Wengert, Klaus Adelt, Harry Scheuen-
stuhl, Stefan Schuster, Arif Taşdelen, Andreas 
Lotte, Martina Fehlner, Susann Biedefeld, Ruth 
Müller SPD 

Einhaltung des Arbeitssicherheitsgesetzes bei der 
Bayerischen Polizei umgehend gewährleisten 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Vorgaben 
des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) umgehend zu 
erfüllen und im zuständigen Ausschuss über die Um-
setzung der Vorgaben und den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz bei der Bayerischen Polizei bis zum 
30.04.2018 zu berichten. 

Folgende Punkte sind hierbei zu berücksichtigen: 

1. Einstellung und Etatisierung von Vollzeitstellen 
der durch das ASiG geforderten Anzahl von mind. 
15 Betriebsärzten (Facharzt Arbeitsmedizin) bei 
der Bayerischen Polizei, so wie vom Gesetz ge-
fordert. 

2. Erarbeitung eines Qualifizierungskonzepts für die 
Ausbildung von Ärzten zu Betriebsärzten (Fach-
arzt Arbeitsmedizin). 

3. Einstellung und Etatisierung von Vollzeitstellen 
der durch das ASiG geforderten Anzahl von mind. 
37 Fachkräften für Arbeitssicherheit (FASi), so wie 
vom Gesetz gefordert. 

4. Erarbeitung von konkreten Maßnahmen, um eine 
leistungsgerechte und einheitliche Bezahlung auf-
grund der besonderen Fachkunde (Studium) der 
FASi´s sicherzustellen. Bei der Einstufung von 
Fachkräften für Arbeitssicherheit ist das Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 25.01.2017 – 
4AZR 379/15 zu berücksichtigen. 

5. Adäquate Berücksichtigung des ständig steigen-
den Gefährdungspotenzials für Beschäftigte der 
Bayerischen Polizei bei der Berechnungsgrundla-
ge nach ASiG für die benötigten Stellen. 

6. Entbindung der Betriebsärzte (Facharzt für Ar-
beitsmedizin) und der Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit von artfremden Tätigkeiten um den Vor-
gaben des ASiG ganzheitlich im Rahmen des de-

finierten Aufgabenfelds und der Prävention zu 
entsprechen. 

7. Einrichtung von einheitlich angesiedelten Stabs-
stellen für Betriebsärzte (Facharzt für Arbeitsme-
dizin) und FASi nach ASiG, direkt dem Behörden-
leiter unterstellt, inkl. Verwaltungsstellen. Hierbei 
sind die Gerichtsurteile (Az: 10 (1) Sa 1231/02; sie 
dürfen weder organisatorisch noch disziplinarisch 
einem Abteilungs-/Sachgebietsleiter unterstellt 
werden) sowie nach BAG-Urteil vom 15.12.2009 – 
9AZR 769/08 (Einrichtung als Stabsstelle und 
nicht nur fachlich, sondern auch disziplinarisch 
dem Leiter des Betriebs/Behörde unterstellt wer-
den) maßgebend. Ziel dieser Urteile sind die un-
abhängige und weisungsfreie Ausübung der Fach-
kunde, die ebenfalls gesetzlich (§ 8 ASiG) veran-
kert ist. 

 

 

Begründung: 

Maßgebend für die Bestellung von Betriebsärzten und 
Fachkräften für Arbeitssicherheit ist das Arbeitssi-
cherheitsgesetz (ASiG) aus dem Jahr 1973, welches 
zuletzt im April 2013 geändert wurde. Die Umsetzung 
des ASiG erfolgte für den Bereich der staatlichen 
Verwaltung des Freistaates Bayern mit Inkraftsetzung 
von vorläufigen Richtlinien im Jahre 1981 und weiter-
gehend am 15.02.2011 mit der Inkraftsetzung der 
Richtlinien über die Gewährleistung eines arbeitsme-
dizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschut-
zes. Diese Richtlinien sind für alle Dienststellen, auch 
für die Bayerische Polizei, ab 01.03.2011 in Kraft ge-
treten. Hinsichtlich der Pflicht zur rechtskonformen 
Bestellung von Betriebsärzten und Fachkräften für 
Arbeitssicherheit wurde eine Übergangsfrist von zwei 
Jahren eingeräumt. Dieser Pflicht ist die Staatsregie-
rung vor allem im Bereich der Bayerischen Polizei nur 
ungenügend nachgekommen. 

Dem Bericht (Evaluation) des Staatsministeriums der 
Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat vom 
Dezember 2016 ist zu entnehmen, dass im Polizeibe-
reich die Anzahl der Betriebsärzte 2,07, also praktisch 
einer auf 18.994 Beschäftigte, beträgt. (Zum Ver-
gleich: Im Staatsministerium für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst sind es 4.100, im Staatsmi-
nisterium der Finanzen, für Landesentwicklung und 
Heimat 7.900 und im Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten 526 Beschäftigte pro 
Betriebsarzt.) Ebenso ist dies im Bereich der FASi 
ersichtlich. Hier ist für den Polizeibereich eine Anzahl 
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von FASi von 15,1 Stellen für 39.318 Polizeibeschäf-
tigte zuständig. (Zum Vergleich: Im Staatsministerium 
der Justiz sind es 300, im Staatsministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten 600 und im 
Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr / 
Allgemeine Innere Verwaltung 600 pro FASi.) Also ist 
im Bereich der Bayerischen Polizei eine FASi für 
2.600 Polizeibeschäftigte zuständig. Noch dazu hat 
sich der Personalstand bei der Bayerischen Polizei 
seit dem Jahre 2016 nochmals erhöht. Aufgrund der 
hohen Gefährdungen für die Polizeibeschäftigten und 
des daraus entstehenden Auftrags für die FASi nach 
ASiG ist dies völlig unzureichend. Dieser Druck und 
die damit verbundene unzureichende Aufgabenwahr-
nehmung der FASi nach ASiG erhöhen sich zusätz-
lich, da größtenteils die FASi im Nebenamt bestellt 
wurden. 

Die Bayerische Polizei ist gem. § 8 Abs. 2 ASiG ver-
pflichtet, im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses be-
schäftigte Fachkräfte für Arbeitssicherheit (mindes-
tens) unmittelbar dem Behördenleiter im Rahmen 
einer Stabsstelle fachlich und disziplinarisch zu unter-
stellen. Diese herausgehobene Einordnung in der be-
trieblichen Hierarchie gehört zu den strukturprägen-
den Grundsätzen des ASiG. Im Bereich der öffentli-
chen Verwaltung ist gem. § 16 ASiG ein den Grunds-
ätzen des ASiG gleichwertiger Arbeitsschutz zu ge-
währleisten. Dies beinhaltet auch das unmittelbare 
fachliche und disziplinarische Unterstellungsverhältnis 
der Fachkraft für Arbeitssicherheit entsprechend § 8 
Abs. 2 ASiG unter den Leiter der Dienststelle oder 
Behörde (Staatsministerium des Innern, für Bau und 
Verkehr oder Polizeipräsident), für die sie bestellt ist. 

Für den Arbeitgeber hat diese rechtliche Stellung der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit Vorteile. Der Arbeitge-
ber und nachgeschaltet seine Führungskräfte sind 
Normadressat des Gesetzgebers und explizit verant-
wortlich für die Umsetzung von Maßnahmen des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes im Betrieb. Die un-
mittelbare Zusammenarbeit und die enge Abstimmung 
mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit helfen dem 
Arbeitgeber, diesen Pflichten, die ihm der Gesetzge-
ber auferlegt hat, nachzukommen. Zusätzliche Hierar-
chieebenen zwischen Arbeitgeber/Behördenleiter und 
Fachkraft für Arbeitssicherheit führen zu Reibungsver-
lusten bei der Umsetzung von Maßnahmen im Ar-
beits- und Gesundheitsschutz. Außerdem ist die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit durch die direkte Un-
terstellung beim Arbeitgeber/Behördenleiter besser in 
der Lage, ihre unabhängige und weisungsfreie Aus-
übung der Fachkunde, die ebenfalls gesetzlich veran-
kert ist (§ 8 Abs. 1 ASiG), zielgerichtet, effizient und 
nachhaltig auszuüben. 

Es ist also dringender Handlungsbedarf zur Umset-
zung des Arbeitssicherheitsgesetzes im Bereich der 
Bayerischen Polizei gegeben, dem Bereich, der von 
allen Berufen am gefährdungsträchtigsten ist. Bei den 
obengenannten Punkten lässt sich ein klares Organi-
sationverschulden ableiten. Daher ist bei der Bayeri-
schen Polizei eine Ermittlung der benötigten Stellen 
für den Arbeits- und Gesundheitsschutz über das so-
genannte Dienststellenmodell, was auch so vom 
Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwick-
lung und Heimat bestätigt wurde, nicht sinnvoll. Hier 
muss zwingend den besonderen Arbeitsbedingungen 
bei der Polizei Rechnung getragen werden. 

 


